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Betreff:

Beschluss über den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 41/21 "Kleine Gartenstraße" -
Wolmirstedt

Beschluss:

Der:_stadtrat de'\stadn/vc'. lmirstedt bestätigt den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 41/21
lKle',neLGartenstl"aße": stadt wolmirstedt. Die Begründung wird in der vorlfe'genden
gebilligt. Das Planverfahren wird nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren '(Innenen't3
wicklung) durchgeführt.
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Sachdarstellung:

Der Stadtrat der Stadt Wolmirstedt fasste am 25. 03. 2021 den Beschluss über die Aufstelluna
des Bebauungsplanes Nr. 41/21 "Gartenstraße" - Stadt Wolmirstedt. Nach erfolgter Straßen"
umbenennung im Jahr 2021 wird der Bebauungsplan nunmehr unter der Bezeichnung "Kleine
Gartenstraße" geführt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Das Plangebiet befindet sich im östlichen Siedlungsbereich der Stadt Wolmirstedt zwischen
der Kleinen Gartenstraße und dem Quetchen. Hierbei handelt es sich um eine Außenbe-
reichsfläche im Innenbereich. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Grö-
ße von ca. 1, 2 ha und wird wie folgt begrenzt:

Im Osten/Nordosten durch die Staudengärtnerei Floragarten Weinreich
Im Süden durch die Kleine Gartenstraße
Im Westen durch die Grundstücke der Kleinen Gartenstraße 1 und 2 a sowie durch
die Kleingartenanlage
Im Nordwesten durch die Flurstücke 8/2 und 9.

Planungsziel des Bebauungsplanes
Ziel und Zweck des Bebauungsplanes ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für
die Errichtung einer Wohnanlage für seniorengerechtes und Betreutes-Wohnen sowie für den
Bau eines Eigenheimes zu schaffen. Träger und Investor der Wohnanlage ist die Humanas
Invest GmbH & Co. KG. Das Konzept bietet unterschiedliche Wohnformeri an, die vom senio-
rengerechten Wohnen in Appartements über Betreutes-Wohnen bis hin zum Service-Wohnen
reichen. Die Nachfrage an entsprechenden Wohnformen in eingeschossiger Bauweise mit
unmittelbaren Freiraumbezug wird überwiegend von Senioren gestellt, die aus Altersgründen
ihre Eigenheime aufgeben aber noch über eine gewisse Mobilität und Selbstständigkeit ver-
fügen oder bereits über einen Pflegegrad verfügen.

Die Wohnanlage wird sowohl 28 reine Pflegeplätze in Einzelzimmern als auch 54 Plätze in
Appartements anbieten, die im Reihenhausstil errichtet werden.

Das Konzept dient der Befriedigung der Wohnbedürfnisse der älteren Bevölkerung im Sinne
des §1 Abs.6 Nr. 2 Baugesetzbuch.

Das beschleunigte Verfahren gemäß §13a BauGB
Das Bebauungsplanverfahren soll gemäß § 13a BauGB im Rahmen der "Innenentwicklung"
im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. Als Bebauungspläne der Innenentwick-
lung gelten Pläne, die der Wiedernutzbarmachung von Brachflächen oder der Nachverdich-
tung im Siedlungsbereich dienen. Diese Voraussetzungen sind im Plangebiet gegeben. Das
Plangebiet ist Bestandteil des Siedlungsbereiches der Stadt Wolmirstedt. Die geplante Nut-
zung ist eine Wiedernutzbarmachung von Brachflächen.

Die Voraussetzungen für eine Durchführung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a Abs.
1 und 2 BauGB wurden geprüft und sind wie folgt erfüllt:

1. Der Schwellenwert der zulässigen Grundfläche baulicher Anlagen überschreitet nicht die
20. 000 m2.

2. Der Bebauungsplan dient keinem Vorhaben, für das gemäß den bundes-oder landes-
rechtlichen Vorschriften eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich wäre.

3. Eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter (Gebiete
von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete) ist ausgeschlos-
sen



4. ̂Umfeld des Plangebiets befinden sich keine Betriebe, die unter die Störfallverordnung

^rrERn^rf^l^p!anes-und.. dieBegründun. 9. zumBebauun9splan sind nach § 3 Abs. 2
SrSh a^^^^^^'^^^ ^13e^

Fortsetzung Ergänzungsblatt Nr.

D Mitwirkungsverbot gem. § 33 KVG LSA bestand nicht
Mitwirkungsverbot gem. § 33 Abs. KVG LSA bestand für Herrn Nico

Finanzielle Auswirkungen?
D ja nein

Gesamtkosten der Maßnahme
(Anschaffungs-/ Herstellungs-
kosten) in Euro:

2

Jährliche Folgekosten/-
lasten in Eure:

Objektbezogene Einnah-
men (Zuschüsse/ Beiträge)
in Euro:

D ja Kl nein
im Haushaltsjahr/Finanzplanjahr 2022
Produktkonto:

Anlagen: Plarrfassung des Bebauungsplanes
Begründung des Bebauungsplanes


